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Auf die Anfrage der .Abg~ F a g Q t h v.nd Genossen vom 17.Juni 1953, 

betreffend geset~widrige J1'inhebung von Bei trägen durch die lla.ndelska.mme~, 

teilt Bundesminister für H<;l.ndel und WiederaufbauDl'o I 1 1 i g folgendes mit: 

Der Kammertag der Bundoska~ner der gewerblichen Wirtschaft hat am 

l6.11c:;1951beschlossen,dass mit Wirksamkeit vom 1e Jä,nner 1952 von sämtliohen 

Landeskamme~ die Altersversorgung auf Grund eines dem Kammertag vorgelegten 

Statuts durchgeführt wirdo 
J 

Der Beschluss des Kammertages findet seine rechtliche Stütze im § 24 Abs,4 

lit~a. HKGt, (BGB1 o Nr., 182/46), wonach dem Kammertag die :Beschlussfassung in grund-­

sätzlichen Fragen des selbstä~digen Wirkungsbereiches obliest, und im § 4 
Abs~l lit"a zitierten Gesetzes$> ,wonach die Kammern alle Aufgaben zu besorgen 

haben ,l die im gemeinsa.mel'l wi.rtschaftlichen Interesse begründet sind. 

Die Vo~schreibung und Einhebung eines einheitlichen Jahresbeitrages zur 

AltGrsversorgung von 360 S ':pro Mitglied stützt sich auf § 57 Abs.8 und 11 

zi tierten Rande1skammorgesetz.es', bzw.. § 7 der von der Bundeskammer auf Grund des 

§ 57 Abs~ 11 HKQ:. erlassenen Rahmenbeßtimmungen zur Umlagenordnung, wonach zur 

Durchführung d.e:r Massnahmen d'3l' Landeskammern für die Al tersversorgtUlB; allen 

1'Utgliedern ein Jahres'bei trag von ..360 S vorzusohrei ben ist, der binnen zwei . 
Wochen nach Zustellung fä.llig wird. 

I:a die von den Kammern vorgeschriebenen Gebühren (Einverleibungsgebühr, 

Gebühr für Sonterleistung eto~)lde auch der Oberste ~erichtshof in seinem Be­

schluss vom 29 .. 80 1951, Zl .. 2 Ob 561/51, klargestell t hat, öffentliohe- Abtta.ben 

sind, ist für sie die Eintreibung im Verwaltungswege gegeben • 

• Der gegenständliche Bllndeskammerbeschlussund die von der Bundeskammer 

erlassenen diesbezügliohen Rahmenbestimmungen wUrden von meinem Ressort im 

Einvernahmen mit dem Bundesministerium für Finanzen mit dem Erlass vom 6.12.1951, 

Zl~303 .. 950-IV/26/51, bzwo Z~o304~162/IV/26/51, zur Kenntnis genommen. 

Da der Beschluss das Bundeskammertages, betreffend die Altersuntarstützungs­
oinrichtung, dia Bestimmungen des mC(1 nicht verletzt, sehe ich mioh nicht verall·­
lasst, diesen Beschluss gemäss§ 68 HKG .. aufzuheben oder den Kammern aufzutragen, 
die Vorschreibung dieser Beiträ.ge,und ih~e Eintreibung im Verwaltungswoge zu 
untlJrlasseno' 

, Im übrigen ist die ganze Angelegenheit duroh den Gesetzesbeschluss des 
Na.tiona1rates, betl'effend Hando1skamm0'r"''''f..l t.~rs'Ll.nterstiil tzungsgesetz, vom 
9. Juli 1953 als erledigt zu b'2?+.!'?chten., 

'. 
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